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§ 131 InvFG 2011 OGAW-Prospekt
 InvFG 2011 - Investmentfondsgesetz 2011

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.07.2025

1. (1)Der Prospekt hat die Angaben zu enthalten, die erforderlich sind, damit sich die Anleger über die ihnen

vorgeschlagene Anlage und vor allem über die damit verbundenen Risiken ein fundiertes Urteil bilden können.

2. (2)Der Prospekt muss – unabhängig von der Art der Instrumente, in die investiert wird, – eine eindeutige und

leicht verständliche Erläuterung des Risikoprofils des Fonds enthalten.

3. (3)Der Prospekt muss mindestens die Angaben enthalten, die in Schema A von Anlage I vorgesehen sind, soweit

diese Angaben nicht bereits in den Fondsbestimmungen des OGAW enthalten sind, die dem Prospekt gemäß

Abs. 5 als Anhang beizufügen sind.

4. (4)Der Prospekt hat insbesondere folgende Angaben zu enthalten:

1. 1.in welche Kategorien von Vermögensgegenständen der OGAW investieren darf;

2. 2.ob der OGAW Geschäfte mit Derivaten tätigen darf;

3. 3.falls der OGAW in Geschäfte mit Derivaten investieren darf (Z 2), so ist an hervorgehobener Stelle zu

erläutern, ob diese Geschäfte zur Absicherung von Anlagepositionen oder als Teil der Anlagestrategie

getätigt werden dürfen und wie sich die Verwendung von Derivaten möglicherweise auf das Risikoprofil

auswirkt;

4. 4.einen Hinweis auf die Anlagestrategie an hervorgehobener Stelle, wenn ein OGAW sein Sondervermögen

hauptsächlich in den in § 67 Abs. 1 Z 3 bis 5 definierten Kategorien von Anlageinstrumenten, die keine

Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente sind, investiert oder wenn ein OGAW einen Aktien- oder

Schuldtitelindex gemäß § 75 nachbildet;

5. 5.gegebenenfalls einen Hinweis an hervorgehobener Stelle auf eine unter Umständen erhöhte Volatilität des

Nettovermögensbestandes eines OGAW aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios oder der

verwendeten Portfoliomanagementtechniken;

6. 6.im Fall eines OGAW im Sinne des § 76 ein Hinweis an hervorgehobener Stelle auf die Bewilligung der

Fondsbestimmungen durch die FMA und eine Angabe der Mitgliedstaaten, Gebietskörperschaften,

Drittstaaten oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, in deren Wertpapieren

der OGAW mehr als 35 vH seines Sondervermögens anzulegen beabsichtigt oder angelegt hat;

7. 7.falls ein wesentlicher Teil des Vermögens eines OGAW in Anteilen anderer OGAW oder sonstiger

Organismen für gemeinsame Anlagen angelegt wird, Angaben über die maximale Höhe der

Verwaltungsgebühren, die von dem betreffenden OGAW selbst sowie von den anderen OGAW oder

sonstigen Organismen für gemeinsame Anlagen, in die zu investieren beabsichtigt ist, zu tragen sind;

8. 8.eine Auflistung der gemäß § 28 übertragenen Aufgaben;

9. 9.Berechnungsmethode des Gesamtrisikos;

10. 10.gegebenenfalls die erwartete Höhe des Hebels beim Einsatz von Derivaten und die Möglichkeit von

höheren Werten;

11. 11.gegebenenfalls Informationen über das verwendete Referenzvermögen;

12. 12.Angaben zur Vergütungspolitik, wobei entweder die Angaben gemäß lit. a oder die Angaben gemäß lit. b
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aufzunehmen sind:

1. a)Die Einzelheiten der aktuellen Vergütungspolitik, darunter eine Beschreibung darüber, wie die

Vergütung und die sonstigen Zuwendungen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung

der Vergütung und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen, einschließlich der

Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, falls es einen solchen Ausschuss gibt, oder

2. b)eine Zusammenfassung der Vergütungspolitik und eine Erklärung darüber, dass die Einzelheiten der

aktuellen Vergütungspolitik, darunter eine Beschreibung, wie die Vergütung und die sonstigen

Zuwendungen berechnet werden, und die Identität der für die Zuteilung der Vergütung und sonstigen

Zuwendungen zuständigen Personen, einschließlich der Zusammensetzung des

Vergütungsausschusses, falls es einen solchen Ausschuss gibt, über eine Website zugänglich sind,

einschließlich der Angabe dieser Website, und dass auf Anfrage kostenlos eine Papierversion zur

Verfügung gestellt wird.

5. (5)Die von der FMA bewilligten Fondsbestimmungen sind Bestandteil des Prospekts und diesem beizufügen. Die

Beifügung kann unterbleiben, wenn der Anleger davon unterrichtet wird, dass er sie auf Verlangen erhalten oder

auf Anfrage erfahren kann, an welcher Stelle er sie in jedem Mitgliedstaat, in dem die Anteile vertrieben werden,

einsehen kann. Davon bleibt die Hinterlegung der Fondsbestimmungen gemäß § 129 Abs. 2 unberührt.

6. (6)Änderungen von Angaben nach Abs. 1 bis 4, die geeignet sind, die Beurteilung der Anteile an OGAW zu

beeinflussen, müssen klar ersichtlich als Nachtrag in den Prospekt aufgenommen werden und sind unverzüglich

in konsolidierter Form zu veröffentlichen.

7. (7)Im Falle eines Angebotes von Anteilscheinen ohne eine vorhergehende Veröffentlichung des Prospektes ist

§ 21 Abs. 1 und 3 bis 6 KMG 2019 sinngemäß anzuwenden.

8. (8)Der Prospekt des Feeder-OGAW hat zusätzlich zu den in Anlage I Schema A vorgesehenen Informationen und

den Angaben gemäß Abs. 1 bis 4 Folgendes zu enthalten:

1. 1.eine Erklärung, der zufolge der Feeder-OGAW ein Feeder-Fonds eines bestimmten Master-OGAW ist und

als solcher dauerhaft mindestens 85 vH seines Vermögens in Anteile dieses Master-OGAW anlegt,

2. 2.Angabe des Anlageziels und der Anlagestrategie, einschließlich des Risikoprofils, sowie ob die

Wertentwicklung von Feeder-OGAW und Master-OGAW identisch sind oder in welchem Ausmaß und aus

welchen Gründen sie sich unterscheiden, einschließlich einer Beschreibung zu den gemäß § 93 Abs. 2

getätigten Anlagen,

3. 3.eine kurze Beschreibung des Master-OGAW, seiner Struktur, seines Anlageziels und seiner Anlagestrategie,

einschließlich des Risikoprofils, und Angaben dazu, wie der aktualisierte Prospekt des Master-OGAW

erhältlich ist,

4. 4.eine Zusammenfassung der zwischen Feeder-OGAW und Master-OGAW geschlossenen Vereinbarung

gemäß § 96 Abs. 1 oder der entsprechenden internen Regelungen gemäß § 98,

5. 5.Angabe der Möglichkeiten zur Einholung weiterer Informationen über den Master-OGAW und die gemäß

§ 96 Abs. 1 geschlossene Vereinbarung zwischen Feeder-OGAW und Master-OGAW durch die Anteilinhaber,

6. 6.Beschreibung sämtlicher Vergütungen und Kosten, die aufgrund der Anlage in Anteile des Master-OGAW

durch den Feeder-OGAW zu zahlen sind, sowie der aggregierten Gebühren von Feeder-OGAW und Master-

OGAW, und

7. 7.Beschreibung der steuerlichen Auswirkungen der Anlage in den Master-OGAW für den Feeder-OGAW.

In Kraft seit 21.07.2019 bis 31.12.9999
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